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INCI - Bezeichnung  CAS - Nr.  Typischer Gehalt % 
BETA-CARYOPHYLLENE 87-44-5 0,107 
CAMPHOR 76-22-2 0,001 
CITRAL 5392-40-5 0,132 
CITRONELLOL 106-22-9 36,645 
EUGENOL 97-53-0 0,994 
GERANIOL  106-24-1  22,203 
GERANYL ACETATE 105-87-3 0,081 
ISOEUGENOL 97-54-1 1,362 
ISOEUGENYL ACETATE 93-29-8 0,001 
LIMONENE 5989-27-5  0,019 
LINALOOL 78-70-6 2,503 
LINALYL ACETATE 115-95-7  1,415 
MENTHOL 89-78-1 0,002 
METHYL SALICYLATE 119-36-8  0,001 
PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL 90082-51-2 12,000 
PINENE 80-56-8 0,032 
TERPINEOL  8000-41-7 0,001 
TERPINOLENE 586-62-9  0,003 
VANILLIN 121-33-5  0,003 
   
   

 
Die Angaben basieren auf den uns von unseren Lieferanten zur Verfügung gestellten Informationen   
und den auf Basis dieser Informationen erfolgten Berechnungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine 
Analysen bzgl. dieser Stoffe durchgeführt haben. Daher übernehmen wir für die vorstehenden Angaben in 
Bezug auf ihre Verwendung oder die Verwendung des Artikels durch den Kunden keine Haftung. Es liegt 
vielmehr in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Artikels für die geplante Verwendung sowie die 
Verkehrsfähigkeit und insbesondere auch die rechtskonforme Kennzeichnung des Artikels, bzw. der 
Weiterverarbeitungsprodukte sicherzustellen und ggf. Eigenanalysen durchzuführen.   
Der Hersteller des Endproduktes, das den oben genannten Artikel enthält, trägt die alleinige Verantwortung 
für dessen Sicherheit und die Einhaltung der zulässigen Einsatzkonzentrationen in Übereinstimmung mit den 
jeweils geltenden Gesetzen und sonstigen Regularien. Die Sicherheit muss durch entsprechende Tests 
verifiziert werden. Die hiermit übermittelten Informationen entbinden den Hersteller des Endproduktes nicht  
von der Alleinverantwortung für sein Produkt, bzw. der Pflicht zur eigenen Qualitätssicherung.  
   


